
Info Miete und Nebenkosten 

Hallo an Alle,  
in der Anlage Infos vom Jobcenter zu der maximalen Obergrenze der Mietzahlungen/ Zuzahlung. Dies 
ist abhängig auch vom Größe , Alter, Zustand….der Wohnung.  
Es gilt folgende Faustregel: 
Maximale Größe für 1 Person = 50qm2 =(1 Z, Küche Bad) , 2 P= 65qm ( 2 Z. Küche Bad) , 3 P.= 80 
qm2..usw. pro Person immer + 15 qm2 + 1 Z. mehr 
 
Eine Wohnung sollte mindestens 12 qm2 pro Person haben, ansonsten gilt sie als überbelegt. 
 
Zu späteren Abrechnung mit dem LKGI sollte jeder Vermieter einen Mietvertrag mit seinen 
Bewohnern machen und bereits bei Einzug via Foto die Zählerstände Wasser- Strom- 
Gas….dokumentieren. 
Gerne versuchen wir bei der Erstellung des Mietvertrages zu helfen. 
 
Für weitere Infos zu diesem Thema könnt ihr euch auch an Klaus Holler wenden: kholler@t-online.de 
DANKE + Liebe Grüße 
Sabine Nickel 
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